
EV.-LUTH. LANDESKIRCHE HANNOVERS  
DAS LANDESKIRCHENAMT  

 
 

 
 
 
 

Rundverfügung K12/1998  
 
 
 
 
Eingrupp ierung d er Kirchenkreissekretärinnen  

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 
wir haben festgestellt, daß auf die Dienstverhältnisse der Kirchenkreissekretärinnen vielfach die 
Bestimmungen der Dienstvertragsordnung unterschiedlich angewendet werden und es deshalb bei 
Neueinstellungen zu unterschiedlichen Eingruppierungen kommt.  

 
Wir möchten daher alle Kirchenkreisvorstände und kirchlichen Verwaltungsstellen bitten, in Zukunft vor der 
Neueinstellung eines solchen Mitarbeiters/einer solchen Mitarbeiterin eine Arbeitsplatzbeschreibung zu 
fertigen und diese zwecks Überprüfung der Eingruppierung uns zu übersenden.  

 
Mit freundlichen Grüßen  

 
In Vertretung:  

 
gez. Dr. Linnenbrink  

30169 Hannover, den 10. August 1998 
Rote Reihe 6 
Telefon: 0511/1241-0 Durchwahl: 1241-644 
Telefax: 0511/1241-769 
Auskunft erteilt: Herr Collasius 
e-mail: Thomas.Collasius@evlka.de 
Az.: GenA 3851 III 21 II 6 R. 230 
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